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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 29. Seytember J942

und des SD.

IV A I c ~ 9914/42

An

alle Steatspolizei-leit stellen,

alle Kriminalpolizei-Jeit-stellen,

die Konmandeure der Sicherheitspolizei und des SD.

(außer besetzte Ostgebiete)

die Befehlshaber der Sicherheitsp lizei und des SD.

(außer besetzte Ostgeblete)

den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei

und des SD. im Bereich des Militärbefehlshabers

in Belgien und Nordfrauikreich

Nachrichtlich

dem Chef der Ordnur

dem Reichssicherhei

den Höherea J- und

den Inspekteuren de

den SD-(Leit)Abschr



gehend in Kauf genomhen

sen Fllen

haben die liaßnahmen zu I

III. Allgemeines.

Schnelles Handeln und fe

acken bei

Spannungen, dabei Besonr

ositit sind

bes

ei)

dej

Pc.

u

st

de

C0

pe

TP

Be

75

IV. Di

ge

se

he

V. Da

Einvernehmen

Polizeikr.fte,

pu

eiche gilt far

ES

nd den Reichs-

di

zust.ndig iet.

ki

derungen ge-

PC

+

nterrichten.

4ston00 u

e

Stempel

.



Dor Ghef'der Sicherheitspolizei

Berlin, den 15. März 1943.

unâ des SD.

IV_A1B.17908∠43
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Der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD.

IV A ] c - 2242/43 g



A b s c h r i f t.

Ouerkom lo der Wehrn cht

Bln.-Schöneberg, d.29.1.43

A3. 2_f 24.74-_AWA/Krie S_e1.All-(Ia)

Badenschestr. 51

1

1 3858/42 g

Gehe mi

Einschreiben

Betr.: Totwehrrecht gegenuber Krietsgefangenen.

Bezug: Ohne.

Inmer wieder wird von Wehrmacht- und Parteidienststellen

die Frage der BehandJung der Kr.Gef. aufgeworfen und zum Ausdruck

gebracht, daß die im Abkomlen ven J299 (H.Dv.38/2) vorgesehenen

Bestrafungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Vor allem sehe weder

das Militarstrafrecht noch das Disziplinarrecht, das auf deutsche

Soldaten zugeschnitten sei, eine Strafart vor, die bei untot-

mässigem und herausferderndem Verhalten der Kr.Gef. mit befrie-

digendem Erfolg-angewendet werden könne. Hierzu ist grundsatz-

lich festzustellen:

1.) Die H.Dv. 38/2 (Abk:1929:)Art. 46 schreibt vor, daß Kr.def.

nicht mit anderen Strafen belegt werden können als die deut-

schen Soldaten. Das gilt für alle Ar.Gef. außer den sowjet.

Kr.Gef.

Pur sowj.Kr.Gef. gi)t der Erlass vom OKw 2 f 24.73 AwA/Kriegs-

gef. Allg. (Ia) Nr. 389/42 g ver. 24.3.42, Abschn. A, vierter

Absatz.

2.) Ungebihrliches und herausforderndes Verhalten der Kr.Gef.

gegenüber deutschen Wachtmannschaften und Hilfswachmann-

schaften sowie deutschen Unternehmern und Arbeitern zwingt

und berechtigt diese zur Wahrung der eigenen würde und völki-

schen Selbstachtung zun Einschreiten.

Das deutsche Recht gibt auch hierfür eine Handhabe: Im:Falle



1a
öffentlichen und privaten Rechts, wie z.B. der Staat, lie
Gemeinde, Gencssenschaften usw.
Der Angegriffene kann zur Abwehr jedes Mittel ergreifen,
welches hierzu erforderlich ist und dessen Anwendung nicht
dem gesunden Volksempfinden widerspricht.
Eine nachträgliche Bestrafung ungebührlichen oder heraus-
fordernden Verhaltens eines Kr.Gef. durch körperliche
Züchtigung ist unzulässig, da keine Notwehr mehr vorlie t.
3.) Bei Nachlassen der Arbeitsleistung kann nur der Wachmann
und Hilfswachman (z.B. bei Bauern sehr oft Personalunion
zwischen Hilfswachmann und Unternehmer) als militärischer
Vorgesetzter der Kr.Gef. einschreiten. Hierzu ist er nicht
nur berechtigt, sondern auch verpflichtet (s. Erlass OKW
Az. 2 f 24.17a Chef Kriegsgef./Allg(I)/Org.(IIIb) Nr. 2916/42
vom 26.6.42). Folgen Kr.def, seinem dementsprechenden Befeh)
nicht, so hat er im Falle der äussersten Not und dringend-
sten Gefahr das Rechiy,in Ermangelung anderer Mittel den
Gehcrsam mit der Waffe zu erzwingen. Er darf die Waffe so-
weit gebrauchen, als dies zur Erreichung des Zweckes er-
forderlich ist. Ist der Hilfswachmann nicht bewaffnet, se
ist er berechtigt, mit anderen geeigneten Mitteln den Ge-
horsam zu erzwingen.
4.) Die mit der Bewachung der Kr.Gef. beauftragten und in
rie,s Kriegsgefangenen-Einheiten eingesetzten Soldaten, Beamten
und die Hilfswachmannschaften sind entsprechend zu belehren.
Es ist ihnen klar zu machen, welche Mittel ihnen das Ge-
setz in die Hand gibt, um Unbotmäßigkeiten, herausforderndem
Verhalten und Nachlassen der Arbeitswilligkeit der Kr.Gef.
begegnen zu können, und welche Grenzen ihnen dabei gesetzt
sind.
20520
Verteiler:
alire
Gen St d H/Gen Qu
1
St.
Chef H Rüst und BdE
1
RdI, und Cb d I/L Wehr 2
1
OKM/II Wehr I
1
Wehrkreiskommando I - XIII, XVIU, XVIIL, XX, XXI,
Gen.Gouv.
C
W.Bfh.Ostland, Ukraine, Norwegen, Niederlande,
Ssopns
23 St.
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Nachrichtlich:

OKW

WFSt (Qu 4)

1

St.

WR

Insp. Kriegsgef.

/Kriegsgef.urg.

Lehrgung des Kriegsgef.ngenewesens

FR

OKM / MR

RdL u.0bdL /LR

Leiter der Parteikanzlei, Minchen

über zbv. Chef CKW

Reichsminister der Justiz, Bln. W 8, WiJhemstr. 65

Reichsarbeitsminister, Bln. SW J), Sa:rlandstr. 96

Reichsminister f.d. besetzten Ostgebiete, Bln. w 35,

Rauchstr. 17/18

Generalbevollmichtigter fur den Arb.Einsatz,

Bin. Sw J1, Saarlandstr.96,

1

Reichsführer-, und Che: der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern, Bln. sW Jl,

1

Prinz-Albrecht-Str. 8

50

Reserven

[6

Der Chef des Oberkomn.ndos der Wehrmacht

Im Auftrage

gez. Reinecke

f.d.R.

gez. Unterschrift

Generalmajor.



Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den J2. Januar 1943

hV

und des SD.

10173/42

IJ A J c -

Düco des Staatsfekretärs

10175/42

o Reidhspeotektor

in Bühmon und mähren.

Cn 18.JAN.1943

An alle

Staatspolizei-leit-stellen,

Kommandeure der Sicherheitspolizei und les JD.,

Befehlshaber der Sicherheits olizei und des sD.,

Nachrichtlich

dem Reichssicherheitshau,tamt - Iv D - Ausländische

Arbeiter -

IV D 4,
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Kriegsgefangenen mit sowjetrussischen Zivilarbeitern

stuttcefunden hat, ist die Trenaung nachträglich alj-

mahlich mit den Arbeitseinsutzbehörden durchzufuhren,

wobei jedecn uf die Bel nge der Kriegsw.rtschaft weit-

Lehend Rucksicht genonen werden muf

II.

M ngel an lachtmannschaften und Steuerung

des Arbeitseins.tzes von Kriegsgefangenen.

Auf Anregun: des Oberkonnandas der ehrmacht h.t

e

lur den Arbeitseins:

it ler /ufstellung nei

42 an die Lundesarbei

gerichtet, in den mi

die geringe Zahl der

nnschaften hauptsuch)

werden sollen.



9/

Kriegsgefangenen gesprochen werden kann. Auch Wider-

setzlichkeiten und Arbeitsverweigerungen mussten haufig

festgestellt werden.

Unter Bezugnahme „uf neinen Runderlass von. J.4.42

bitte ich, diesen Vorkonnissen auch we_terhin die er-

forderliche Aufmerksumkeit zu schenken und mit in be-

sonderen Fällen Ber cht zum Aktenzeichen - IV A J c -

B. 'r. 9720/43 - zu erst.tten.
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2

-2m.

zveclmiBig ist, kannen die Iriegsgeicngonon in den von

der zustündigen Legerkommandantur in Einvernelmen mit

der Ortsbehörde besonders bestimmten Gesch.ften Bin-

küufe tttigen. Anderen Geschäften ist die Abgabc von

Varen an die Kriegsgefangenen verboten.

De die Kriegsgefangenen aus Griinden der Flucht-.

verhinderung kein deutsches Geld im Besitz haben

dürfen und die Lohnzahlung in Lagergeld geschieht,

erhalten die zugelassenen Verkaufsstellen eine schrift.

liche Bestätigung von der jeveils zuständigen Lager--

kommandantur, daß sie berechtigt sind, Legergeld von

den Kriegsgefangenen anzunehmen. ie der Uatausch des

von den Kriegsgefangenen in Zahlung gegebenen Lager- ,

20511

geldes durchzuführen ist, vird dcn in Frage kommenden

Geschäften jeveils von der zuständigen Lagerkommandan-.

tur bekanntgegeben. Es ist strengstens untersagt, den

Kriegsgefangenen als Wechselgeld kursfähiges deutsches

Geld auszuhändigen.

Die zugelessenen Verkaufsstellen dürien nu

solche Waren zum Verkauf anbieten, die :eder be:irt-

schaftet noch knapp und für die deutsche Zivilbevöl-

kerung und die Wehrmacht notwendig sind."

Ich bitte um Kenntnisnahme.

N

d.d.

Beglaubigt:

U

Siudo

%

Statsezieiangestellte.
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 4. Dezember J942

und des SD.

IV A J c - B.Nr. 9066/42

Dua D2u Sua s theics

ba Reidsp Dek oc

in Böhmen und Mahren.

An

Eing.: 11. DEZ 1942

alle Sta.tspolizei-Jeit-steljen,

die Komr ndeure der Jicherheitspoltzei-und

o

Nachrichtlich

lem Reichssicherheitshaupt mt - IV D,

IV D - Aus)undische Arbeiter -, IV L 5,

IJ Geschäftsstelle (2 Exempl.)

TI A 1 - zur Erlaßs mmlung (3 Exemi).)

den Höheren ,- und olizeifuhrern,

den Inspekteuren der Sipo.u.l.sD.,

den Befehlshabern ler Sipo.u.d.sb.,

den krimin.lpolizei-leit-stellen,

den SD-Leit-Abschnitten.

Betrifft: Zulassung e.nes beschrinkten lostverkehrs fur

sowjetrussische kr.egsgef ngene in den Lagern

und Arbeitskom ndos.

Durch Erla3 vom 27.5.1942 - Az. 2f 24.60c Kriegs_ef.

Al)g-(V) Jr. 5970/42 - hatte das Oberkom. ndo der ehrmacht

uf @unsch der deutschen /ervaltun sbehörden in den Lesetzten

Ustgebieten eine einm.li e Renuchrichtigun, der sowjetrussi-

schen kriegstef ngenen an ihre ngehörigen in den eingeglie-

derten bzw. besetzten Lebieten und eine Antwort hierauf in

Form von einer lickantvortkarte zugelassen.

Durch Erlaß von J9.Jl..2 - Az. 2f 24 60c krie s:ef.

Allz. (v) ir. J3u54/42 - tei)t d.s cberkomlando der behr-

m.cht wit, daß auch far lie sowjetrussischen Krie s efin snen

ein Postverkehr m.t ihren A.gehüri en in bescirünktem Un-

fange eingerichtet wird. Die Zulassun: der Kriegs efungenen

zu liesem rostverkehr soll eine widerrufliche Vergansti@ung

far besonlers gute ArbeitsJeistun oder Bet.tigung in deut-

schem Interesse sein. Die Entscheidung hierüber fallt der

I gerkom.and nt.

Mras

3.NF-26e/42
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- 2 -

Der lostverkehr wird zu_elassen .it An_ehörigen

der Krie s,efingenen in den besetzten Ost ebieten, den

Heeresgebieten und r ckwartigen Armeegebieten (soveit eine

lostverbindung besteht), dem Reichsgebiet, den übrigen be-

setzten Lebiete., dem verb ndeten Ausl.nd und dem europa-

ischen neutralen Aus)unde.

Fir den rostverkehr dienen weisse Rucküntwort-Post-

karten kit einem viers, rchigen Aufdruck in grüner Farbe

(in deutscher, ukrainischer, russischer und polnischer

Sprache). vie Postiberwachung wird im Lager durchgefahrt.

Die abgehenden iostk.rten werden nuch Prufung unfrankiert

dem zuständigen La er_ost mt zugeleitet.

Diese -Anordnungen gelten nur fir die in Krie s e-

fangenenlagern und Arbeitskomundos befindlichen sowjetischen

Kriegsgefangenen. Der lostverkehr fur sowjetische Kriegs-

gefängene, die deutschen Trupi eneinheiten zugeteilt sind,

awird von den in Fr.ge komnenden ehrmichtteilen unmittel-

Sibar geregelt.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

In Vertretung:

gez. M

Beglaubigt:

Prrilas

D4

Kanzleiangestellte.

20510

Staatspol

2

/12/13.0



jer Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 3. Dezenber 1942.

· und des SL

Geheime Reichsa

IV A 1.S.=P.f..430/42 gR9...

200 Ausfertigungen

15.Ausfertigung

die Höheren - wnd Polizeiführer,

(mit Ausnahe der besetzten Ostgebiete)

alle Staatspolizei-leit-stellen,

die Kommendeure der Sicherheitspolizei wnd des SD.,

(mit Ausnahme der besetzten Ostgebiete)

Nachrichtlich:

dem Chef des Kommandostabes RF-SS,

den Ghef der Ordnungspolizei,

dem Reichssicherheitshauptant II A 1,

(Erlaßsammlung)

III, IV-C.stelle (2 Exemplare) py

5

IV E, VI,

Büto dás Staaisfekresürs

den Inspelteuren der Sicherheitspbffkäfiund desSR.,

den Refehlshebern der Sicherheitagoligegezngazes SD.

- -

Eetrifit: Erfassung und Deschäftigung entlassener

Teetr

Las Oi. hat durch Erlaß vom 22.9.42, die Ent-

lassung von sowjetrussischen Iriegsgefangenen mit goforti-

ger Wirkung für das Operationsgebiet, für die besetzten

Ostgebiete, das Generalgouvernement und das-Reichsgebiet

verboten, Ausgenommen hiervon sind die sowjetrussischen

Kriegsgefangenen, die

a) für die Turklegionen und ähnliche Verbände

erfaßt werden sollen,

b) als nicht arbeitsfähig nach den bisherigen

Destimmungen zur Etlassung kommen wirden.

Entlassungen

St.S.π5-26i/42
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Ler Chef der Sicherheitspolizei

Lerli

den 24.

August 1942.

Büro des Staats■ekretärs

und Cer SD

beim Reichsprotehtor

IV.A1.C.-E.11. 9345/42..

in Böhmen und mähren.

Eing.: 27. AUG. 1942

An

alle Staatspolizei-leit-stellen

die Lomandeure der Sicherheitspolizei und degesD

die Eefehlshaber der Sicherheitspolizei und des SL

Nachrichtlich.

dem Reichssicherheitshauptamt IV.D

dem Chef Cer Ordhungspolizei

den Eöheren „- und Rolizeiführern

den Iriminalpolizei-leit-stellen

den SD,-Leit-Abschnitten.

- - = -

Letrifft: Arbeitzeinsatz von Lriegsgefangenen.

Anlacen

-2-

Von einer großen Anzahl von Eetrieben, in de-

nen lriegsgefangene zur Arbeit eingesetzt sind, vurde

über die schlechte Arbeitcleistungder Eriegggefangenen

T.lage geführt. Vüngche von Detriebgführern an die Vach-

mannechaften, die Eriegegefangenen zur Arbeit_anzuhal-

.c.0

Ne

1eie/e.4



Abschrift von Abschrifti
19
Oberkonmando der Vehrmacht
Az. 2.f. 24.l7a Chef Lriegegef./Allg.(I)/Org.(IIIb)
1r. 2916/42
Betr. Hebung der Arbeit-leistung aller Eriegsgefangenen.
Verhalten der achmannschcften.
Arbeitgwilligkeit und Arbeitsleigtung haben insbešondere bei Cen
Vestlichen und südlichen Eriegsgefangenen in Indugtrie und "irt-
schaft fast überall, in der Landwirtschaft stellenveise, stark nach-
gelsgsen.
Dies tritt besondere an denrArbeitrstellen'in Erscheinung, an Cenen
deutgche Arbeiter-nicht beigpielgehend, also arbeitseifernd als Vor-
arbeiter oder zwischen den lriegsgefangenen arbeiten.
Eine weitere Urgache liegt darin, daß die Vach- und Kilfswachmann-
schaften ihre Auígabe nur in der Bewachung der Eriegcgefangenen,
nicht aber in ihrer Pflicht zur Übervachung der Arbeitgleistungen
sehen.
Es vird de-halb befohlen
1.) Jeder zur Arbeit verpflichtete und arbeitsfähige Kriegsgefangene
hat geine Arbeitekraft voll einzusetzen.
Dei Zuwiderhandlungen ist gegen ihn bis zum Erlaß neuer Straf-
bestimmungen ent-prechend den bisherigen Verfügungen mit aller
Schärfe vorzugehen.
2.)lie Arbeitazeit der Kriegggefangenen ist den für die deutschen
Arbeiter desDetriebes geltenden Destimmungen anzupassen.
3.)vie Eachmannschaften haben den Betriebsleiter und seine Zeauf-
trdgten bei ihren arbeitsfördernden laßnahmen in reibungsloser
Zusammenarbeit zu untergtützen, Gegensätzliche Auffassungen sind
mit dem Ziel einer Hebung der Arbeitsleistung zu unterdrücken.
4.)Tach- und Eilfswachnannschaften werden zur Verantwortung gezo-
gen und streng bestraft, wenn sie gegeniber Kriegsgefangenen, die
mit ihrer Arbeitskraft zurückhalten, nicht einschreiten.
5.)Die Machmannscheften erfüllen eine vaterländische Pflicht,wem
sie sich, soveit dies die Dewachung und Übervachunig der Arbeits-
leistung der Kriegsgefangenen zuläßt, von sich aus zur Hitarbeit
zur Verfügung gtellen. Diese Arbeitsleigtung ist nach H.V.El.
1942-Teil E Seite 93 Nr.l41-Abzchnitt II abzufinden. Der nicht
dienstliche Lesuch von Gaststätten ünd Privathäusern ist den
Vachmanngchaften während der Arbeitszeit verboten.
Lieser Befehl ist in örtlaut den Arbeitgkommandoführern zuzustel-
len und allen Wachmannschaften während der Arbeitszeit verboten,
Der Ceneralbevollmächtigte für den-Arbeitseinsatz wird entsprechen-
de Zeisungen zur Hebung der- rbeitrleistung der Iriegsgefengenen
an die Detriebsführer erlacsen,
Der Chef des Oberkommandos der Vehrmacht
Im Auftrage
gez. v.Graevenitz.


